
IV. Kapitel 
Die Staatsfinanzen

Artikel 114

(1) Der Bund und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, 
die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben, soweit 
die Verfassung nichts anderes bestimmt. Gesetze des Bundes, 
die Geldleistungen gewähren, müssen bestimmen, daß die 
Geldleistungen vom Bund getragen werden.

(2) Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen für besonders be
deutsame Investitionen der Länder und der Träger der Kommu
nalautonomie gewähren, die zum Ausgleich unterschiedlicher 
Wirtschaftskraft oder zur Förderung des wirtschaftlichen 
Wachstums erforderlich sind. Finanzhilfen können auch für In
vestitionen zur Förderung des Umweltschutzes und zur Verbes
serung der Agrarstruktur gewährt werden. Das Nähere wird 
durch Gesetz bestimmt, das der Zustimmung der Länderkam
mer bedarf.

Artikel 115

(1) Der Bund hat die Gesetzgebung über Zölle und Steuern, 
soweit sie nicht nach Satz 2 den Ländern zusteht. Die Länder 
haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Ver
brauchs- und Aufwandssteuern.

(2) Zölle, Steuern und sonstige Abgaben dürfen nur auf der 
Grundlage gesetzlicher Vorschriften erhoben werden.

(3) Gesetze des Bundes über Steuern, deren Aufkommen den 
Ländern ganz oder zum Teil zufließt, bedürfen der Zustimmung 
der Länderkammer.

Artikel 116

(1) Das Aufkommen folgender Steuern steht dem Bund zu:
— die Zölle,
-  die Verbrauchssteuern, soweit sie nicht nach Absatz 4 dem
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